
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Hundesportgruppe Nürnberg Land 
für Veranstaltungen und Seminare 
 

§ 1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 

Veranstaltungen der Hundesportgruppe Nürnberg Land (nachfolgend Verein 

genannt) soweit in der Bekanntgabe bzw. der Veröffentlichung einer Veranstaltung 

nichts anderes aufgeführt ist. 

Als Veranstaltung im Sinne dieser AGB zählen alle vom Verein angebotenen 

entgeltlichen Geschäftsbesorgungen bzw. Dienstleistungen wie bspw. Seminare, 

Trainingskurse, Schulungen, Vorträge usw. 

 

§ 2 Anmeldung 

Mit der Anmeldung bietet der Teilnehmer dem Verein den Abschluss des Vertrages 

verbindlich an. Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch den Anmelder an die in der 

Ausschreibung angegebene Mailadresse. 

Der Vertrag kommt mit der Annahme und Bestätigung durch den Verein zustande 

(Meldebestätigung). Das Veranstaltungsentgelt ist unmittelbar, jedoch spätestens 14 

Tage nach Erhalt der Meldebestätigung fällig. Die Bezahlung erfolgt durch 

Überweisung auf die in der Anmeldebestätigung des Vereins angegebene 

Bankverbindung. 

Anmeldungen zu Veranstaltungen werden nach der Reihenfolge des Einganges der 

Anmeldung aufgenommen. Bei Meldeschluss oder Überschreitung der 

Teilnehmerzahl ist keine Gewähr mehr für die Aufnahme gegeben. Bei 

minderjährigen Teilnehmern ist die schriftliche Einverständniserklärung des 

gesetzlichen Vertreters bzw. deren Beisein erforderlich. 

 

§ 3 Voraussetzungen 

Die angemeldeten Hunde müssen während der Veranstaltung den obligatorischen 

Impfschutz haben, frei von Krankheiten sein und über eine Haftpflichtversicherung 

verfügen.  

Der Teilnehmer ist ebenfalls verpflichtet, über Verhaltensauffälligkeiten, übermäßige 

Aggressivität oder Ängstlichkeit seines Hundes, chronische Krankheiten oder 

Leistungseinschränkungen vor Beginn des Seminars zu informieren. 

   

 



§ 4 Leistungen 

Umfang und Inhalt der Veranstaltungen richten sich nach der jeweiligen von der 

Hundesportgruppe Nürnberg Land veröffentlichten Ausschreibung. 

Der Verein behält sich jedoch ausdrücklich vor, gravierende Änderungen der 

Vortrags- oder Seminarbeschreibungen aus sachlich berechtigten und nicht 

vorhersehbaren Gründen vorzunehmen, über die nach Möglichkeit vor Antritt der 

Veranstaltung informiert wird. 

Ebenfalls vorbehalten sind notwendige, kurzfristige und kleinere Änderungen sowie 

zeitliche Verschiebungen. 

 

§ 5 Preise 

Die verbindlichen Preise sind der Veranstaltungsausschreibung zu entnehmen. 

Eventuell anfallende Nebenkosten des Geldverkehrs (z. B. bei Überweisungen aus 

dem Ausland) gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

 

§ 6 Abmeldungen 

Der Teilnehmer kann jederzeit vor Beginn der Leistung zurücktreten. Der Rücktritt hat 

schriftlich zu erfolgen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rücktrittserklärung ist der 

Zeitpunkt des Einganges beim Verein. Anmeldungen können bis maximal zwei 

Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei storniert werden. Danach ist eine 

Rückerstattung nicht möglich.  

Die Nennung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich, jedoch muss der 

Veranstalter einem Tausch oder eine Weitergabe des Seminarplatzes zustimmen. 

Für nicht abgemeldete Teilnehmer, die während des Seminars nicht anwesend sind 

oder für Teilnehmer, die das Seminar vorzeitig abbrechen, ist der Seminarpreis in 

voller Höhe zu zahlen. 

Sollte ein Hund verletzungs- oder krankheitsbedingt das Seminar oder die 

Veranstaltung abbrechen müssen, erfolgt keine Rückerstattung der Teilnahmegebühr. 

Werden Teilnehmer vom Seminar aufgrund ihres Verhaltens ausgeschlossen, so 

erfolgt keine Rückerstattung der Seminargebühr. 

Sollte in der Bekanntgabe bzw. Veröffentlichung einer Veranstaltung eine von der 

vorstehenden Regelung abweichende Ersatz- bzw. Stornierungsklausel enthalten 

sein, so hat diese Vorrang vor der vorbenannten Regelung. 

 

 



§ 7 Durchführung 

Seminare werden erst nach Erreichen der Mindestteilnehmerzahl durchgeführt. Muss 

eine Veranstaltung aus Gründen, welche der Verein zu vertreten hat (z.B. wegen 

Erkrankung eines Trainers, Witterungsverhältnisse oder aufgrund zu geringer 

Teilnehmerzahl), ausfallen, werden die Kunden unverzüglich informiert. Bereits 

geleistete Teilnahmegebühren für die Veranstaltungen werden erstattet. 

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ein Anspruch auf eine 

Wiederholung oder Neuansetzen der Veranstaltung besteht nicht. 

Es ist immer die Platzordnung der des Vereins zu beachten. Den Weisungen des 

Dozenten oder Trainers ist stets Folge zu leisten. 

 

§ 8 Datenschutz 

Die Daten der Teilnehmer werden nur für interne Zwecke im Verein verwendet. Die 

Teilnehmer haben das Recht, der Speicherung ihrer personenbezogenen Daten 

jederzeit zu widersprechen. Während der Veranstaltung können Bilder oder Videos 

aufgenommen werden. Diese können vom Verein auf der eigenen Homepage, in 

sozialen Netzwerken, in Werbeunterlagen oder in redaktionellen Artikeln verwendet 

werden. Der Teilnehmer stimmt mit seiner Teilnahme zu, wenn er nicht ausdrücklich 

widerspricht. 

 

§ 9 Haftungsbeschränkung 

Der Verein übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch höhere Gewalt (z.B. 

Stromausfälle, Naturereignisse, Arbeitskämpfe oder Verkehrsstörungen oder sonstige 

Unwägbarkeiten des täglichen Lebens) entstanden sind. 

Der Verein führt die Seminare oder die zu erbringenden Leistungen mit Sorgfalt und 

nach bestem Wissen durch. Dennoch haftet er nicht für den Fall, dass ihre 

Leistungen hinter den Erwartungen des Kunden zurückbleiben. Es wird keine 

Garantie übernommen, dass das Erreichen eines Ausbildungsziels erreicht wird. 

Die Teilnahme an Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. Der Verein haftet nicht 

für Schäden, die von Teilnehmern, Dritten oder deren Hunden herbeigeführt werden. 

Der Hundehalter haftet für alle Schäden, die durch seinen Hund während der 

gesamten Veranstaltung entstehen. Der Teilnehmer übernimmt die alleinige Haftung 

für seinen Hund/Hunde, auch wenn er auf Veranlassung, des Veranstaltungsleiters, 

eines Trainers oder einer ähnlichen Person, die mit der Durchführung der 

Veranstaltung beauftragt ist, handelt und sich auf dem Veranstaltungsgelände 

befindet. Soweit der Teilnehmer durch einen der Vorgenannten aufgefordert wird, 

seinen Hund von der Leine zu lösen, übernimmt der Teilnehmer allein die 

Verantwortung hierfür. 

 



§ 11 Sonstiges 

Erweist sich eine Vertragsbestimmung als unwirksam, so berührt dies die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Geschäftsbedingungen werden 

mit der Anmeldung anerkannt. 


